
Remetschwil, Schweiz, Namen der Opfer Hexenverfolgung 

 

Grafschaft Baden, 

von 1415 bis 1798 eine gemeine Herrschaft der Eidgenossen. 

Heute ist Remetschwil eine Gemeinde im Bezirk Baden,  

Kanton Aargau, Schweizerische Eidgenossenschaft. 

 

Aus Remetschwil: 

Zwei Frauen, welche hingerichtet wurden.  

 

-1590 Elsa Meyerin / aus Remetschwil.     Verbrannt 

 Verfahren wegen Hexerei. 

 Die Beschuldigte wurde inhaftiert und legte unter der Folter  

ein Geständnis ab.  

Vor vielen Jahren schloss sie den Pakt mit dem Teufel  

namens Bältzebock.  

Sie verleugnete Gott und das himmlische Heer.  

Sie folgte dem Teufel und pflegte den Verkehr mit ihm.  

Das vom Teufel erhaltene Geld verwandelte sich bei ihr in Laub.  

Mit einem schwarzen Pulver, Kraut und einer Birne  

vom Teufel übte sie Schadenszauber an Menschen  

und Tieren aus.  

Durch ihre Handlungen starb eine Frau, wurde ein Mädchen  

chronisch krank und verendeten mehrere Stück Vieh.  

Das Gericht fällte am 2. Juni 1590 das Urteil:  

Tod auf dem Scheiterhaufen. 

(Sigg, Otto: Hexenverfolgung, S. 75-76) 

 

 

-ca. Verena Danüdtin / aus Remetschwil /    Hinrichtung 

 1618 Ehefrau von Hans Gosslin. 

 Verfahren wegen Hexerei. 

 Die Beschuldigte legte ein Geständnis ab.  

Der Teufel kam in Gestalt einer Wildsau zu ihr. 

Sie übte den Verkehr mit dem Teufel aus und gelobte,  

ihm zu folgen.  

Der Teufel nannte sich Schwarzhensli.  

Das vom Teufel erhaltene Geld verwandelte sich bei ihr  

in Beeren. 

Mehrfach machte sie Unwetter.  

Der Teufel schlug sie und zwang sie zur Verleugnung Gottes.  

Sie gestand auch Schadenszauber an Menschen.  

Der Urteilstext ist nicht überliefert.  

Aufgrund des Geständnisses ist von einer Hinrichtung der Frau  

auszugehen. 

(Sigg, Otto: Hexenverfolgung, S. 30-31) 
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-Sigg, Otto: 

 Hexenverfolgung der alten Eidgenossen 

 in der Grafschaft Baden. 

 Hexenverfolgung der alten Eidgenossen in ihrer 

 gemeinen Herrschaft Baden (hauptsächlich Bezirke 

 Baden und Bad Zurzach im Kanton Aargau sowie 

 Bezirk Dietikon im Kanton Zürich). 

 Eigenverlag Otto Sigg, 1. Auflage Januar 2021 
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